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EU-Lebensmittelbehörde muss Glyphosatstudien veröffentlichen

Veröffentlicht am: 07.03.2019

Das Gericht der Europäischen Union hat entschieden: Die EU-Lebensmittelbehörde EFSA

muss geheimgehaltene Studien der Industrie über den Unkrautvernichter Glyphosat freige-

ben. Die Informationen über die Wirkungen des Herbizids seien wichtiger als der Schutz von

Geschäftsinteressen, stellten die Richter fest.

Vier grüne Europaparlamentarier hatten bei der EFSA Zugang zu zwölf Studien der Glyphos-

athersteller Monsanto und Cheminova verlangt, die sich mit dem Krebsrisiko des Wirkstoffs

befassten. Konkret wollten sie die Teile der Studien sehen, die sich auf „Material, Versuchs-

bedingungen und Methoden“ sowie „Ergebnisse und Analyse“ bezogen. Begründet hatten

sie ihre Forderung mit der Århus-Verordnung der EU. Sie gewährt Unionsbürgern Zugang zu

EU-Lebensmittelbehörde muss Glyphosatstudien veröffentlichen Seite 1
   



Umweltinformationen, die „Emissionen in die Umwelt“ betreffen. Die Behörde hatte die Her-

ausgabe der Studien verweigert und dies damit begründet, dass eine Veröffentlichung die

Geschäfts- und Finanzinteressen der Hersteller gefährden würde. Außerdem liege kein über-

wiegendes öffentliches Interesse vor und die angefragten Studienteile seien auch keine E-

missionen im Sinne der Århus-Verordnung. Gegen diese EFSA-Entscheidung hatten die vier

Parlamentarier geklagt – und in vollem Umfang Recht bekommen.

Die Richter werteten das Ausbringen zugelassener Pestizide als Emission im Sinne der År-

hus-Verordnung. Sie stellten darüber hinaus klar, dass mit Emissionen nicht nur Informatio-

nen darüber gemeint seien, was in die Umwelt freigesetzt werde. Das Interesse der Öffent-

lichkeit bestehe gerade darin, „zu verstehen, in welcher Weise die Umwelt durch die fragli-

chen Emissionen beeinträchtigt werden kann“, schrieben die Richter. Deshalb müsse die Öf-

fentlichkeit Zugang zu Informationen über die mehr oder weniger langfristigen Folgen dieser

Emissionen haben. Dieses öffentliche Interesse wiege schwerer als der Schutz der geschäft-

lichen Interessen einer Firma. Mit einer direkten Veröffentlichung der Studien ist allerdings

noch nicht zu rechnen. Gegen das Urteil kann die EFSA innerhalb von zwei Monaten Wider-

spruch beim Europäischen Gerichtshof einlegen.

„Es ist amtlich: die sagenumwobenen geheimen Studien, die die angebliche Unbedenklich-

keit des Pflanzenvernichters Glyphosat nachweisen, hätten nicht geheim bleiben dürfen“,

kommentierte der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling. „Das Urteil ermöglicht es un-

abhängigen Wissenschaftlern, die Giftigkeit von Glyphosat anhand von öffentlich zugängli-

chen Studien neu zu beurteilen“, sagte seine Kollegin Maria Heubuch. „Wieder einmal stellt

ein Europäisches Gericht klar: Gemeinwohlinteressen haben in der europäischen Gesetzge-

bung Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen“, freute sich Florian Schöne, Geschäftsführer

des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring. Die Bundesregierung sei nun gefor-

dert, den Glyphosat-Ausstieg auf nationaler und europäischer Ebene auf den Weg zu brin-

gen. „Das Gefeilsche um möglichst minimale Anwendungseinschränkungen und Zulas-

sungsverlängerungen Glyphosat-haltiger Herbizide für die Landwirtschaft muss ein Ende ha-

ben“, sagte Schöne. [lf]

Links zu diesem Artikel

Gericht der Europäischen Union: Die Entscheidungen der EFSA, mit denen der Zu-

gang zuStudien über die Toxizität unddie krebserregende WirkungdesWirkstoffsGly-

phosat verweigert wurde,werden für nichtig erklärt (07.03.2019)

Gericht der Europäischen Union: Judgement of the General Court in Case T 329/17

(07.03.2019)

Fraktion Grüne/EFA im EP: EuGH-Urteil ist ein Riesenerfolg für Mensch, Umwelt und

Artenvielfalt (07.03.2019)

Deutscher Naturschutzring: DNR zum Glyphosat-Urteil des EUG (07.03.2019)
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190025de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190025de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190025de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2562992
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2562992
https://www.greens-efa.eu/de/artikel/press/ecj-ruling-a-victory-in-the-fight-for-health-transparency-and-the-environment/
https://www.greens-efa.eu/de/artikel/press/ecj-ruling-a-victory-in-the-fight-for-health-transparency-and-the-environment/
https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/pm-2019/dnr-zum-glyphosat-urteil-des-eug/
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